
GEMEINDE OSTSEEBAD KARLSHAGEN
LANDKREIS VORPOMMERN - GREIFSWALD

MECKLENBURG - VORPOMMERN

BEGRÜNDUNG
zur

2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 31
für das Wohngebiet Wilde Hütung"

südlich der Gartenstraße
für die Flurstücke 250/3 und 250/13 im Baugebiet 2

xQuantum GIS Eu?

5

4 02 dr

6PS

t

ar+
re, "

Geltungsbereich der 2. Änderung Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 31
des Bebauungsplanes Nr. 31 der Gemeinde Ostseebad Karlshagen
der Gemeinde Ostseebad Karlshagen für das" Wohngebiet Wilde Hütung"
für das " Wohngebiet Wilde Hütung" südlich der Gartenstraße
südlich der Gartenstraße
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1.0 EINLEITUNG

1.1 Planerfordernis und Ziel der 2. Bebauungsplanänderung

Das Plangebiet ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde
Ostseebad Karlshagen als Wohnbaufläche gemäß $ 1 Abs. 1 Nr. 1

BauNVO ausgewiesen und als Entwicklungsfläche in der gemeindlichen
Gesamtbilanzierung berücksichtigt.

Zur Schaffung der konkreten planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine
künftige Bebauung hat die Gemeinde Karlshagen den Bebauungsplan Nr. 31
für das Wohngebiet Wilde Hütung" südlich der Gartenstraße aufgestellt.

Nach Rechtskraft der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 31 (24.03.2021)
hat die Gemeinde Karlshagen die Realisierung der Planung einem
Vorhabenträger übertragen.
Die medien- und verkehtrsseitige Erschließung steht vor dem Abschluss.
Die Löschwasserversorgung ist durch Errichtung eines Brunnens mit der
erforderlichen Entnahmekapazität sichergestellt.
Die Bauplätze sind zum großen Teil verkauft bzw. reserviert.

Im Rahmen der konkreten Objektplanungen wurde festgestellt, dass in zwei
Teilbereichen des Bebauungsplangebietes Nr. 31 zur Umsetzung der
geplanten Wohnbebauungen einzelne Festsetzungen einer Anpassung
bedürfen.
Dies betrifft

Für das Flurstück 250/3 (Einzelgrundstück 8) im Baugebiet 2 wird für die
Baugrenze eine Erweiterung um 4,00 m in nordöstlicher Richtung
festgelegt.
Gemäß Text (Teil B) I., Punkt 3. UÜberbaubare Grundstücksflächen" ist in
Absatz (1), Satz 2 festgesetzt, dass die Wohngebäude parallel zu den
vorderen Baugrenzen zu errichten sind.
Das Flurstück 250/13 (Einzelgrundstück 3) in Baugebiet 2 soll von dieser
Festsetzung ausgenommen werden.

Ziel der Planänderung ist es, durch Anpassung einzelner Festsetzungen
konkreten Bauvorhaben planungsrechtlich vorzubereiten und in der
Umsetzung zu ermöglichen.

Als Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit der künftigen Bebauung im
Planänderungsgebiet ist zunächst die Durchführung eines Änderungs-
verfahrens erforderlich, um die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 31 mit
den konkreten Objektplanungen in Übereinstimmung zu bringen.

Der Vorhabenträger hat die Einleitung des Verfahrens zur 2. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 31 bei der Gemeinde Karlshagen beantragt und sich zur
Übernahme der Planungskosten für das Anderungsverfahren verpflichtet.
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Die Gemeinde Karlshagen stimmt dem Änderungsverfahren zu, da durch die
Plananpassungen die Grundzüge der Ursprungsplanung nicht berührt werden.
Die Anpassung der Festsetzungen im Planänderungsgebiet betrifft nur
einzelne Regelungen und hat keine nachteiligen Auswirkungen auf das
städtebauliche Gesamtkonzept.

Als Auswirkung der Planänderung wird eine auf die konkreten
Objektplanungen angepasste Bauleitplanung vorgelegt, die eine zügige
Umsetzung der geplanten Bauvorhaben zur Bereitstellung von Wohnraum
ermöglicht.

Damit wird den in $ I des Baugesetzbuches formulierten Grundsätzen der
Bauleitplanung für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung entsprochen.

1.2 Aufstellungsverfahren

Die Aufstellung der Planänderung erfolgt im vereinfachten Verfahren nach
8 13 BauGB.
Die Durchführung eines vereinfachten Verfahrens kann gemäß 8 13
Abs. 1 BauGB angewendet werden, wenn:
1. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz Über die
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen,
nicht vorbereitet oder begründet wird,

2. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in $ 1 Absatz 6
Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen und

3. keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen
nach 8 50 Satz I des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten
sind.

Die Voraussetzungen für die Aufstellung der Planänderung gemäß $ 13
BauGB sind gegeben, da

durch die Änderung die Grundzüge des rechtskräftigen Bauleitplanes
Nr. 31 nicht berührt werden.
Es erfolgt lediglich eine Anpassung einzelner Festsetzungen, beschränkt
auf das Planänderungsgebiet. Dies dient der Umsetzung des aktuellen
Bebauungskonzeptes.

- diese mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist.
Die Planänderung wird aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der
Gemeinde Karlshagen entwickelt.
Vorhaben, die die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nach sich ziehen, nicht geplant sind.
keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in $ 1 Abs. 6 Nr. 7b
BauGB genannten Schutzgüter bestehen.
Die geplanten Anpassungen haben keine Auswirkungen auf das
Kompensationserfordernis.
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Die Regelungen zur zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) bleiben
unberührt und die Festsetzungen zu den Maßnahmen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen können
entsprechend der Ursprungssatzung umgesetzt werden.
durch die Planung keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der
Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung (z. B. FFH- Gebiete) und der Europäischen
Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
begründet werden können.

Gemäß $ 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wurde von der frühzeitigen Unterrichtung und
Erörterung nach 8 3 Abs. 1 und $ 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde gemäß S 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB im
Rahmen der öffentlichen Auslegung nach 8 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt.

Auf Grundlage des 8 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB wurden die von der Planänderung
berührten Behörden nach $ 4 Abs. 2 BauGB und die Nachbargemeinden
nach 8 2 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme aufgefordert.

Entsprechend 8 13 Abs. 3 BauGB wurde von der Umweltprüfung nach 8 2 Abs.
4 BauGB, von dem Umweltbericht nach $ 2a BauGB, von der Angabe nach
8 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach & 10a Abs.
1 BauGB abgesehen; $ 4c (Überwachung) ist nicht anzuwenden.

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 31 bedarf keiner Genehmigung,
da diese aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 31 i.d.F. der 1. Änderung
und dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Karlshagen
entwickelt wurde.

1.3 Abgrenzung des Planänderungsgebietes

Gemarkung Karlshagen
Flur 2
Flurstücke 250/3 und 250/13
Fläche 664 m? und 567 m?

Das Bebauungsplangebiet Nr. 31 befindet sich südlich der Landesstraße 264
(Hauptstraße) und südlich der Gartenstraße. Im beigefügten Übersichtsplan
ist das Plangebiet mit einer blauen Begrenzung gekennzeichnet.
Es wird im Norden durch eine alte Hoflage und Wiesenflächen, im Nordwesten
durch die Wohnbebauung des Bebauungsplangebietes Nr. 4, im Südosten
durch Waldflächen sowie im Süden und im Südwesten durch Wiesenflächen
begrenzt.
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Der Geltungsbereich der 2. Planänderung umfasst ausschließlich die in
beigefügtem Übersichtsplan gekennzeichneten Flurstücke 250/3
(Einzelgrundstück 8) und 250/13 (Einzelgrundstück 3) im Baugebiet 2.

Geltungsbereich des Bebauurgsp lenes Nr. 3Gellungsbereiche der 2. Ändeneng
das Bebauungsplanes Nr. 33 der Gemnende Ostseebad Karlshagen
der Gemeinde Karlshagen für das "

Wohngebiet Wilde Hülung
für das" Wohngebiet Wilde Hütung' süafch ger Gortenstroße

der Gartenstraße

1.4 Flächennutzungsplan und Übergeordnete Planungen

Flächennutzungsplan
Gemäß 8 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln.
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Karlshagen, in der Fassung
der 1. bis 4. Änderung, ist das Plangebiet als Wohnbaufläche gemäß 8 1 Abs.
I Nr. 1 BauNVO ausgewiesen, so dass sich die Zielsetzungen der 2. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 31 mit den gemeindlichen Vorstellungen in
Übereinstimmung befinden.

Übergeordnete Planunaen
Gemäß $ 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung
anzupassen.
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31 wurde durch das
Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern festgestellt, dass die
Planung mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist.
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